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Im Focus
OLG Düsseldorf: Kein »fliegender Gerichtsstand« mehr im Online-Handel
Für den Online-Handel war der sog. fliegende Gerichtsstand rechtlich relevant: bei Verstößen gegen wettbewerbsrechtliche Vor-
schriften galt der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, d.h., das Gericht war zuständig, »in dessen Bezirk die Handlung began-
gen wurde«. Bei Wettbewerbsverstößen im Internet, also z.B. auf Online-Marktplätzen oder Online-Shops, wurde dann üblicher-
weise angenommen, dass die Handlung bundesweit begangen wird, weil die entsprechenden Inhalte über das Internet an Inter-
netnutzer bundesweit gerichtet sind. 
Künftig müssen sich Online-Händler weniger Gedanken um den fliegenden Gerichtsstand machen. Mit dem seit dem 02.12.2020
geltenden neuen § 14 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) gilt im Bereich der Rechtsstreitigkeiten wegen
 Zuwiderhandlungen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien der Bezirk, in dem der Händler seinen Allgemeinen
Gerichtsstand hat.
Die Vorinstanz (LG Düsseldorf) hatte angenommen, die neue Vorschrift erfasse nicht jedes unlautere Handeln im elektronischen
Geschäftsverkehr oder in Telemedien, sondern lediglich die Fälle internetspezifischer Wettbewerbsverstöße. Dem widersprach das
OLG Düsseldorf mit Beschluss vom 16.12.2020 – I 20 W 11/21: Für eine solche einschränkende Auslegung sei »kein Raum«, sie
lasse sich insbesondere nicht mit Sinn und Zweck der Regelung rechtfertigen. Die Missstände, die durch die Gesetzesänderung
 beendet werden sollten, beträfen allgemein die Verfolgung von im Internet begangenen Verstößen. Somit wäre im vorliegenden
Fall ein Gericht in Rheinland-Pfalz zuständig.
Das Bundesjustizministerium hatte die Gesetzesänderung u.a. mit dem Argument angestoßen, dass der fliegende Gerichtsstand
einen Anreiz zum Missbrauch schaffe. Der Kläger könnte sich ein Gericht aussuchen, das weit entfernt vom Sitz des Gegners liege
oder das in seinem Sinne entscheide.                                                                                                                                        > DokNr. 21005997

Schadensersatz bei Beendigung des Vergabeverfahrens ohne Grund 
Hebt ein öffentlicher Auftraggeber das Vergabeverfahren ohne triftigen Grund auf, hat der Bieter nach dem Urteil des Bundesge-
richtshof (BGH) vom 08.12.2020 – XIII ZR 19/19 nur Anspruch auf Ersatz der Kosten der Angebotserstellung. Ein Anspruch auf
den entgangenen Gewinn kommt laut Gericht nur dann in Betracht, wenn der Sinn der Regelverletzung – hier also der Aufhebung
des Vergabeverfahrens – gerade darin besteht, das Vorhaben außerhalb des Verfahrens zu vergeben. 
Eine Gemeinde wollte im Frühjahr 2016 eine Flüchtlingsunterkunft errichten. Sie schrieb das Bauvorhaben aus und die später
 klagende Baufirma reichte das preiswerteste Angebot ein. Mit Schließung der sogenannten Balkanroute bestand Unsicherheit bei
der Gemeinde, ob weiterhin Bedarf für das geplante Bauvorhaben sein würde. Nachdem die Baufirma eine Verlängerung der
 Bindefrist des Angebots um einige Monate ablehnte, hob sie das Vergabeverfahren einfach auf. Ein halbes Jahr später stand fest,
dass der Bedarf noch bestand, und die Gemeinde schrieb das Vorhaben erneut aus. Dieses Mal gab es ein Angebot eines Mit -
bewerbers, das günstiger war und somit den Zuschlag erhielt. Die benachteiligte Baufirma verlangte Schadenersatz in Höhe von
rund 56.000 Euro.
Der BGH hielt die Aufhebung des Vergabeverfahrens für rechtswidrig und die Gemeinde daher für schadenersatzpflichtig aus vor-
vertraglichem Schuldverhältnis nach §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB, weil die Gemeinde keinen Aufhebungsgrund nach
§ 17 VOB/A geltend machen konnte. Ein Aufhebungsgrund müsse so gewichtig sein, dass eine Bindung des Auftraggebers an die
Bedingungen der Ausschreibung mit Recht und Gesetz unvereinbar wäre und von den Bietern erwartet werden könne, dass sie auf
diese Bindungen Rücksicht nehmen. Das sei vorliegend nicht der Fall gewesen.
Allerdings habe ein Bieter in so einem Fall nur dann Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns, wenn der später vergebene
Auftrag das gleiche Vorhaben betreffe und das Vergabeverfahren nur deshalb aufgehoben worden sei, um den Auftrag an einen
anderen Bieter vergeben zu können. An letzterem fehlte es dem Gericht zufolge hier: Die Gemeinde habe das Vergabeverfahren
nicht aufgehoben, weil sie einen anderen Bieter favorisierte, sondern weil Zweifel an der Bedarfssituation aufgekommen sei,
 weshalb sie um die Verlängerung der Angebotsfrist gebeten habe. Und im zweiten Verfahren habe – völlig rechtmäßig – derjenige
Bieter mit dem preisgünstigsten Angebot den Zuschlag erhalten.                                                                                    > DokNr. 21005998
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